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Pech gehabt

Ein Mann hatte seinen Sportwagen an ein Autohaus zum Verkauf in Kommission gegeben. Der Wagen wurde in der Folgezeit dann für 30.000 € „im Namen des Autohauses“ an einen Interessenten verkauft. Den Kaufpreis entrichtete der Käufer dabei nicht in bar, sondern überwies jenen Betrag auf das Geschäftskonto des Autohauses.

Kurz darauf wurde über das Vermögen des Autohauses das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Mann forderte daraufhin vom Insolvenzverwalter die Auskehrung des vereinnahmten Betrages von 30.000€. 

Das Oberlandesgericht Hamm stellte sich auf den Standpunkt, dass jene Summe von ihm nicht beansprucht werden könne, da jener Betrag im Rahmen der Insolvenz des Autohauses untergegangen sei.

Nach Ansicht der Richter hätte der Mann mit dem Autohaus vereinbaren müssen, dass der Verkauf des Wagens „in seinem Namen“ erfolgte. Dann hätte der Käufer den Kaufpreis (über das Autohaus) an ihn gezahlt und die Zahlung wäre nicht in das Vermögen des Autohauses geflossen.

(Oberlandesgericht Hamm, Aktenzeichen 27 U 81/03)
